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Ergänzende Bedingungen der SWE Netz GmbH zur Verordnung über Allgemeine 
Bedingungen für den Netzanschluss und dessen Nutzung für die 
Elektrizitätsversorgung in Niederspannung 

(Niederspannungsanschlussverordnung – NAV) 

Stand: 07/2021 

1. Netzanschluss (§§ 5 – 8 NAV) 
1.1. Herstellung und Veränderung des Netzanschlusses sowie eine Erhöhung der Leistung am 

Netzanschluss sind vom Anschlussnehmer unter Verwendung der zur Verfügung gestellten 

Formulare zu beantragen. 

1.2. Netzanschlüsse an das Niederspannungsnetz der SWE Netz GmbH werden nach 

vorausgegangener Prüfung und Freigabe bis zu einer maximalen Leistung von 120 kW erstellt. 

Leistungsbedarfe, die diesen Wert überschreiten, setzen eine kundeneigene 20 kV 

Trafostation voraus. 

2. Netzanschlusskosten (§ 9 NAV) 

2.1. Der Anschlussnehmer erstattet dem Netzbetreiber die Kosten für die Herstellung des 

Netzanschlusses, d. h. die Verbindung des Verteilernetzes mit der elektrischen Anlage, 

beginnend an der Abzweigstelle des Niederspannungsnetzes und endend mit der 

Hausanschlusssicherung, es sei denn, im Netzanschlussvertrag wurde eine abweichende 

Vereinbarung getroffen. 

2.2. Der Anschlussnehmer erstattet dem Netzbetreiber weiterhin die Kosten für Änderungen des 

Netzanschlusses, die durch eine Änderung oder Erweiterung der elektrischen Anlage 

erforderlich oder aus anderen Gründen vom Anschlussnehmer veranlasst werden. 

2.3. Die Kosten werden auf der Grundlage der durchschnittlich für vergleichbare Netzanschlüsse 

(z. B. nach Art und Querschnitt) entstehenden Kosten gemäß Preisblatt berechnet. Dabei sind 

die wesentlichen Berechnungsbestandteile ausgewiesen. Die Kosten für die Herstellung von 

Netzanschlüssen, die nach Art, Länge oder Umfang von durchschnittlichen Netzanschlüssen 

abweichen, werden nach tatsächlichem Aufwand abgerechnet. 

2.4. Wird das Grundstück, über das der Netzanschluss verläuft, geteilt und veräußert, so dass der 

Netzanschluss in der Folge über Grundstücke Dritter verläuft, ist der Anschlussnehmer 

verpflichtet, die Kosten einer deswegen erforderlichen Verlegung zu tragen, insbesondere, 

wenn der Dritte berechtigt die Verlegung des Netzanschlusses oder von Leitungen auf Kosten 

des Netzbetreibers fordert. Die Grundstücks-teilung und Veräußerung gilt in diesem Fall als 

vom Anschlussnehmer veranlasste Änderung des Netzanschlusses i.S.v. § 9 Abs. 1 Nr. 2 

NAV.  
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3. Baukostenzuschuss (§ 11 NAV) 

3.1. Der Netzbetreiber erhebt einen Baukostenzuschuss (BKZ) bei der erstmaligen Herstellung 

eines Netzanschlusses sowie einen weiteren Baukostenzuschuss bei einer erheblichen 

Erhöhung der Leistungsanforderung durch den Netzbetreiber gemäß § 11 NAV. 

3.2. Der vom Anschlussnehmer bei der Herstellung eines Netzanschlusses zu bezahlende BKZ 

beträgt bei einem Bemessungsstrom der Netzanschlusssicherung von. 

Netzanschlusssicherung Leistung Preis netto Euro 

3 x 35 A 22 kW inklusive 

3 x 50 A 30 kW inklusive 

3 x 63 A 39 kW 585,00 

3 x 80 A 50 kW 1.300,00 

3 x 100 A 62 kW 2.080,00 

3 x 125 A 78 kW 3.120,00 

3 x 160 A 100 kW 4.550,00 

Die Preise verstehen sich zzgl. dem aktuellen Mehrwertsteuersatz von derzeit 19 %. 

Gemäß § 11 Abs. 3 NAV wird ein BKZ, nur für den Teil der Leistungsanforderung erhoben, der 

eine Leistungsanforderung von 30 kW übersteigt, unabhängig der Anzahl der Netzanschlüsse je 

Flurstück. 

3.3. Der Anschlussnehmer zahlt – auch wenn keine bauliche Veränderung des Netzanschlusses 

notwendig ist – einen weiteren BKZ, wenn er seine Leistungsanforderung erheblich über das 

der ursprünglichen Berechnung zu Grunde liegenden Maß erhöht. Die Berechnung erfolgt 

gemäß den Preisstufen nach Ziff. 3.2. 

3.4. Provisorische Netzanschlüsse, die zu einem dauerhaften Anschlussobjekt (Entnahmestelle) 

führen und ohne Netzausbau versorgt werden können, sind für die Dauer eines Jahres BKZ 

frei. Ein BKZ ist in diesen Fällen nach Ablauf eines Jahres und Rechnungsstellung zu zahlen. 

4. Provisorische Anschlüsse 

4.1. Montage und Demontage von provisorischen Netzanschlüssen werden nach Aufwand 

abgerechnet. 

4.2. Provisorische Anschlüsse dürfen maximal für eine Dauer von 12 Monaten betrieben werden. 

Eine Verlängerung bedarf der Zustimmung des Netzbetreibers. 

5. Vorauszahlungen für Netzanschlusskosten und BKZ (§§ 9 Abs. 2, 11 Abs. 6 NAV) 

5.1. Der Netzbetreiber verlangt für die Herstellung oder Änderung des Netzanschlusses 

Vorauszahlungen, wenn nach den Umständen des Einzelfalles Grund zu der Annahme 

besteht, dass der Anschlussnehmer seinen Zahlungsverpflichtungen nicht oder nicht 

rechtzeitig nachkommt. Der Netzbetreiber nimmt einen solchen Fall regelmäßig an, wenn 
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derselbe Anschlussnehmer innerhalb der letzten 24 Monate seinen Verbindlichkeiten 

gegenüber dem Unternehmen des Netzbetreibers nicht, unvollständig oder teilweise nur 

aufgrund von Mahnungen nachgekommen ist. Unter den gleichen Voraussetzungen wird der 

Netzbetreiber eine Vorauszahlung für den BKZ verlangen. 

5.2. Werden von einem Anschlussnehmer mehrere Netzanschlüsse beantragt, kann der 

Netzbetreiber angemessene Abschlagszahlungen verlangen. 

6. Inbetriebsetzung der elektrischen Anlage (§ 14 NAV), Stilllegung des 
Netzanschlusses 

6.1. Jede Inbetriebsetzung der elektrischen Anlage erfolgt gemäß § 14 NAV und ist beim 

Netzbetreiber unter Verwendung eines von diesem zur Verfügung gestellten Vordruckes zu 

beantragen. 

6.2. Für jede Inbetriebsetzung der elektrischen Anlage durch den Netzbetreiber werden die hierfür 

entstehenden Kosten nach tatsächlichem Aufwand in Rechnung gestellt.  

6.3. Der Anschlussnehmer zahlt für jeden vergeblichen Versuch einer von ihm beantragten 

Inbetriebsetzung der elektrischen Anlage die tatsächlich entstandenen Kosten, wenn die 

Inbetriebsetzung aufgrund von Mängeln an der Anlage oder aus anderen vom 

Anschlussnehmer verursachten Gründen nicht möglich ist. 

6.4. Die Inbetriebsetzung der elektrischen Anlage setzt die vollständige Bezahlung des BKZ und 

der Netzanschlusskosten voraus. 

6.5. Der Anschlussnehmer bzw. Anschlussnutzer hat dem Netzbetreiber sowie dem 

Messstellenbetreiber eine beabsichtigte Stilllegung des Netzanschlusses unverzüglich 

mitzuteilen. 

7. Verlegung von Mess- und Steuereinrichtungen (§ 22 NAV) 

Der Anschlussnehmer hat die Kosten für die Verlegung von Mess- und Steuereinrichtungen 

des Netzbetreibers gemäß § 22 Abs. 2 Satz NAV zu tragen. Diese sind dem Netzbetreiber 

nach tatsächlichem Aufwand zu erstatten. 

8. Zahlungsverzug (§ 23 NAV) 

8.1. Der Netzbetreiber berechnet bei Zahlungsverzug des Anschlussnehmers oder 

Anschlussnutzers, wenn er erneut zur Zahlung auffordert, die dadurch entstandenen Kosten 

für strukturell vergleichbare Fälle pauschal. Im Übrigen wird der tatsächlich anfallende 

Aufwand abgerechnet. 

8.2. Die Pauschale für jede erneute Zahlungsaufforderung beträgt 5,00 Euro netto. 

8.3. Bleiben Zahlungsaufforderungen des Netzbetreibers erfolglos, wird der Netzbetreiber die ihm 

zustehenden Forderungen durch einen beauftragten Dienstleister einziehen lassen. Die dafür 

entstehenden Kosten, insbesondere Gebühren nach dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz 
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RVG, werden dem Anschluss-nehmer oder Anschlussnutzer in ihrer tatsächlich angefallenen 

Höhe berechnet. 

9. Unterbrechung des Netzanschlusses gemäß § 24 NAV 

9.1. Die Kosten einer Unterbrechung und Wiederherstellung des Anschlusses und der 

Anschlussnutzung gemäß § 24 NDAV sind dem Netzbetreiber vom Anschlussnehmer oder -

nutzer oder im Falle des § 24 Abs. 3 NAV vom Lieferanten oder Anschlussnutzer zu ersetzen. 

9.2. Die Kosten für die Unterbrechung und Wiederherstellung des Anschlusses und der 

Anschlussnutzung werden für strukturell vergleichbare Fälle wie folgt pauschal abgerechnet: 

a) Für jeden Einsatz eines Mitarbeiters während der üblichen Arbeitszeit 

- zur Unterbrechung des Anschlusses oder der Anschlussnutzung: 90,00 Euro 

netto 

- zur Wiederherstellung des Anschlusses oder der Anschlussnutzung: 90.00 

Euro netto 

Die Preise verstehen sich zzgl. dem aktuellen Mehrwertsteuersatz von derzeit 19 %. 

b) Für jeden Einsatz außerhalb der üblichen Arbeitszeit nach Aufwand einschließlich aller 

Zuschläge. 

In allen anderen Fällen erfolgt die Abrechnung nach dem tatsächlich angefallenen Aufwand. 

9.3. Die Aufhebung der Unterbrechung setzt voraus, dass die Gründe für die Einstellung 

vollumfänglich entfallen sind und wird vom Netzbetreiber von der Bezahlung der 

Unterbrechungs- und Wiederherstellungskosten abhängig gemacht. 

9.4. Ist die Durchführung einer Unterbrechung oder Wiederherstellung der Versorgung trotz 

ordnungsgemäßer Termins- und Ersatzterminankündigung unmöglich, kann der Netzbetreiber 

dem Anschlussnehmer oder -nutzer, gegenüber dem die Ankündigung erfolgte, die dadurch 

entstehenden Kosten nach tatsächlichem Aufwand berechnen, es sei denn, der 

Anschlussnehmer oder -nutzer hat die Umstände, die zur Entstehung dieser Kosten geführt 

haben, nicht zu vertreten. 

9.5. Bleiben Zahlungsaufforderungen des Netzbetreibers erfolglos, wird der Netzbetreiber die ihm 

zustehenden Forderungen durch einen beauftragten Dienstleister einziehen lassen. Die dafür 

entstehenden Kosten, insbesondere Gebühren nach dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz 

RVG, werden dem Anschluss-nehmer oder Anschlussnutzer in ihrer tatsächlich angefallenen 

Höhe berechnet. 

10. Technische Anschlussbedingungen gemäß § 20 NAV 

Die technischen Anforderungen des Netzbetreibers an den Netzanschluss und andere 

Anlagenteile sowie an den Betrieb der elektrischen Anlagen einschließlich Eigenanlagen sind 

in den Technischen Anschlussbedingungen unter www.sw-ettlingen.de veröffentlicht.  
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Darüber hinaus gelten alle ergänzenden Anschlussbedingungen der SWE Netz GmbH in ihrer 

jeweils gültigen Auflage. 

11. Verarbeitung personenbezogener Daten 

Seit dem 25.05.2018 entfaltet die Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) unmittelbare 

Rechtswirkung. 

Als Anlage die Informationen gemäß Art. 13 und Art. 21 Datenschutz—Grundverordnung 

(DSGVO) in der aktuellsten Version. 

12. Inkrafttreten 

Diese Ergänzenden Bedingungen zur NAV treten am 01.04.2021 in Kraft. Sie ersetzen die 

Ergänzenden Bedingungen vom August 2019. 


